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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Verfassungsfragen

Im Kanton Freiburg ist der Anlauf zu einer Totalrevision der aus dem Jahre 1857
stammenden Kantonsverfassung gescheitert. Der Grosse Rat lehnte mit 59 gegen 36
Stimmen eine von der SP unterstützte Motion ab. Die Gegner meinten, eine
Totalrevision sei nicht vordringlich und zur Lösung brennender Probleme eigneten sich
Teilrevisionen besser. 1

KANTONALE POLITIK
DATUM: 25.02.1989
MATTHIAS RINDERKNECHT

Der freiburgische Grosse Rat hiess eine Motion für die Totalrevision der aus dem Jahre
1857 stammenden Kantonsverfassung gut. Der Regierungsrat wurde angehalten, binnen
eines Jahres einen Bericht zuhanden des Parlamentes zu erarbeiten. 2

KANTONALE POLITIK
DATUM: 13.11.1992
MATTHIAS RINDERKNECHT

Am 24. September hiessen die Neuenburger Stimmberechtigten ihre totalrevidierte
Kantonsverfassung gut. Die anfangs der achtziger Jahre eingeläutete Bewegung für eine
Reform der Kantonsverfassungen wurde damit im zehnten Kanton abgeschlossen.
Neuenburg war zugleich der erste welsche Kanton, der sich in dieser Periode eine neue
Grundordnung gegeben hat. Als wesentliche materielle Neuerungen in Neuenburg sind
die Einführung des kantonalen Ausländerstimmrechts (es bestand bereits auf
kommunaler Ebene), die Abschaffung des obligatorischen Finanzreferendums (bisher
für Ausgaben von 3 Mio Fr. oder mehr) und die Einführung der Volksmotion nach dem
Vorbild des Kantons Solothurn zu erwähnen. Mit der neuen Verfassung können die
Gemeinden zudem eine Neuenburger Spezialität, die Wahl der Gemeindeexekutiven
durch das Gemeindeparlament, durch eine Volkswahl ersetzen. In Freiburg wurde am
12. März ein 130 Personen zählender Verfassungsrat gewählt. Dabei entsprachen die
parteipolitischen Kräfteverhältnisse in etwa denjenigen des Grossen Rates; immerhin
rund ein Sechstel der Sitze ging an Parteilose. Im Kanton Zürich wählten am 18. Juni die
Bürgerinnen und Bürger bei einer Beteiligung von nur gerade 22% einen Verfassungsrat.
In St. Gallen verabschiedete das Parlament die neue Verfassung; in Schaffhausen
befasste sich der Grosse Rat in erster Lesung mit den Vorschlägen der
Verfassungskommission. 3

KANTONALE POLITIK
DATUM: 19.06.2000
HANS HIRTER

In den Kantonen Freiburg, Basel-Stadt, Luzern, Graubünden und Zürich gingen die
Arbeiten an den Totalrevisionen der Verfassungen weiter. In Freiburg war in dem im
Jahr 2000 eingesetzten Verfassungsrat insbesondere der Beschluss umstritten, das
bisherige strikt befolgte Prinzip der Sprachterritorien etwas aufzuweichen und entlang
der Sprachgrenzen auch gemischtsprachige Gemeinden zuzulassen. Im weiteren
stimmte der Verfassungsrat dem Ausländerstimmrecht auf Gemeindeebene zu. In
Basel-Stadt verzichtete der Verfassungsrat, welcher seit anfangs 2000 am Werk ist,
darauf, die bisher gültige Bestimmung, wonach eine Wiedervereinigung mit Basel-Land
anzustreben sei, in den Entwurf für die neue Kantonsverfassung aufzunehmen. Anders
als Freiburg, Basel, Zürich und die Waadt geht der Kanton Luzern bei seiner
Totalrevision der Verfassung vor. Hier soll nicht ein gewählter Verfassungsrat, sondern
eine von der Regierung ernannte und je zur Hälfte aus Vertretern der Politik und des
„Volks“ zusammengesetzte 20köpfige Kommission einen Entwurf ausarbeiten. Diese
Verfassungskommission nahm im Berichtsjahr ihre Tätigkeit auf. Die Regierung des
Kantons Graubünden legte anfangs Jahr dem Parlament ihren Entwurf für eine neue
Verfassung vor. Dieser basiert auf dem Vorentwurf einer Verfassungskommission,
welcher im Jahr 2000 in die Vernehmlassung gegeben worden war. Als besonders
umstritten erwies sich hier das Wahlsystem für das Parlament. Die
Verfassungskommission hatte ein Proporzsystem vorgeschlagen, die Regierung wollte
ein Mischsystem einführen (Majorz mit zusätzlichem Proporz in grösseren
Wahlkreisen).Die Variante Mischsystem sieht nach dem Vorbild der Wahl für den
deutschen Bundestag vor, dass ein Teil des Parlaments in Einermajorzkreisen gewählt
wird und ein Teil in diese überlagernden grösseren Proporzwahlkreisen. Das Parlament
seinerseits entschied sich für Festhalten am bisherigen Majorzsystem, beschloss aber,
dem Volk im Jahr 2003 die neue Verfassung in zwei Varianten (Beibehaltung des Majorz

KANTONALE POLITIK
DATUM: 01.05.2003
HANS HIRTER
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resp. Mischsystem) vorzulegen. 4

In den Kantonen Freiburg, Basel-Stadt, Luzern, Graubünden und Zürich gingen die
Arbeiten an den Totalrevisionen der Verfassungen weiter. In Graubünden wurde die
Arbeit mit der Volksabstimmung vom 18. Mai abgeschlossen. Der Souverän stimmte im
Verhältnis zwei zu eins zu. In Freiburg wurde im Frühjahr die erste von drei Lesungen
abgeschlossen und anschliessend eine Vernehmlassung durchgeführt. Im November
und Dezember hielt der Verfassungsrat die zweite Lesung ab. In Basel-Stadt
präsentierte die Redaktionskommission des Verfassungsrats nach rund dreijähriger
Arbeit einen Vorentwurf, in welchem die Resultate der Diskussionen und Beschlüsse in
den Kommissionen und im Rat strukturiert zusammengefasst wurden. Dieser wurde ab
Mai in einer ersten Lesung beraten und anschliessend in eine breite Vernehmlassung
gegeben. In Zürich, wo man ähnlich vorgeht wie in Basel, lag der Rohentwurf im Februar
vor, und die erste Lesung begann im Mai. Anschliessend wurde ebenfalls eine breite
Vernehmlassung durchgeführt. 5

KANTONALE POLITIK
DATUM: 12.11.2003
HANS HIRTER

In Freiburg hiess das Volk am 16. Mai mit einer Mehrheit von gut 58% die neue
Kantonsverfassung gut. Als wichtigste Neuerungen brachte sie die Einführung des
kommunalen Ausländerstimmrechts, die rechtliche Anerkennung von
gleichgeschlechtlichen Paaren sowie die Schaffung einer kantonalen
Mutterschaftsversicherung. Für eine Ablehnung hatten die SVP, die FDP sowie eine
Gruppe zur Verteidigung der französischen Sprache plädiert; die beiden ersteren, weil
die Verfassung dem Staat zu viele nicht finanzierbare Aufgaben aufbürde, letztere, weil
sie Gemeinden mit einer beträchtlichen angestammten anderssprachigen Minderheit
(wie z.B. der Stadt Freiburg) das Recht einräumt, sich zur zweisprachigen Gemeinde zu
erklären. 6

KANTONALE POLITIK
DATUM: 16.05.2004
HANS HIRTER

Die Bundesversammlung genehmigte eine Reihe von Revisionen von kantonalen
Verfassungen, darunter – neben der oben erwähnten zürcherischen – auch die
Totalrevision derjenigen des Kantons Freiburg. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.06.2005
HANS HIRTER

1) Lib., 25.2.89.
2) Lib., 13.11.92.
3) FR: Lib. 14.3.00. ZH: TA, 19.6.00.27; QJ, 7.9.00; Express, 25.9.00.
4) BaZ, 25.2.02; BüZ, 18.1. und 27.11.02; NZZ, 11.10.02; NLZ, 19.1., 5.4. und 1.5.02; NZZ, 7.1.02; Lib., 25.1. und 25.4.02
5) BaZ, 26.1., 6.5., 30.5. und 30.10.03.; BüZ, 19.5.03; LT, 24.3. und 12.11.03; Lib., 12.4. und 13.12.03.; NZZ, 7.2. und 9.5.03; TA,
2.5., 27.6. und 10.7.03.
6) Lib., 13.1., 17.1. und 21.1.04.; Lib., 3.4., 5.5. und 17.5.04; TA, 7.5.04.; Ambros Lüthi, „Die Sprachenfrage in der Verfassung des
Kantons Freiburg“, in LeGes, 2004, Nr. 2, S. 65-91.
7) AB SR, 2005, S. 538; AB NR, 2005, S. 771; BBI, I, 2005, S.4245
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